
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1956/3/7 2Ob17/56,
6Ob349/65

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 07.03.1956

Norm

ABGB §92 C

ABGB §1435

Rechtssatz

Die Ehegattin ist verp5ichtet, auch ihr eigenes Einkommen und Vermögen zugunsten des Gatten zu verwenden, wenn

es sich um das infolge Verhaftung durch die Gestapo gefährdete Leben desselben handelt (Lösegeld für Entlassung aus

Konzentrationslager). Der Rechtsgrund für diese Leistung ist durch den mehrere Jahre später erfolgten Zerfall der Ehe

nicht weggefallen, daher kein Ersatzanspruch der Gattin. Insoweit die Gattin ihrem Mann Geldbeträge überwiesen hat,

um ihr Geld ins Ausland zu bringen und darüber verfügen zu können, wenn sie im Ausland wieder einmal mit ihrem

Gatten zusammenleben werde, besteht ein Anspruch nach § 1435 ABGB, wenn durch Wiederverheiratung des Gatten

im Ausland diese Voraussetzung in der Folge weggefallen ist.
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